Verlagsvertrag

zwischen

Name:
_____________________________
Name:

_______________________________
Adresse:
_____________________________
Adresse:
_______________________________
PLZ/Ort:
_____________________________
PLZ/Ort:
_______________________________
Tel./Fax:
_____________________________
Tel./Fax:
_______________________________
E-Mail:

_____________________________ 
E-Mail:

_______________________________







vertreten durch: _______________________________
Mitglied der Verwertungsgesellschaft(en):

Mitglied der Verwertungsgesellschaft(en):
_____________________________


_______________________________
nachfolgend „URHEBER“ genannt


nachfolgend „VERLEGER“ genannt

Information
Sind mehrere Urheber am Werk beteiligt (Miturheberschaft), können separate Verträge abgeschlossen werden oder alle Urheber können denselben Vertrag unterzeichnen. Im zweiten Fall sind selbstverständlich die Namen aller Urheber als Vertragspartei anzufügen.

Es ist rechtlich nicht zwingend, dass sämtliche Urheber des Werkes ihre Rechte demselben / einem Verlag einräumen. (Eine solche Aufteilung des Verlagsrechts kann jedoch die Verwertung des Werkes durch den Verleger erschweren.)
Sind mehrere Verleger an einem Werk beteiligt, schliessen diese separate Verträge mit den einzelnen Urhebern ab. Die beteiligten Verleger regeln ihre Zusammenarbeit meist mit einem Co-Verlagsvertrag.
Beispiele
Komponist A unterzeichnet mit Verlag X, Textautor B unterzeichnet keinen Verlagsvertrag. Komponist A unterzeichnet den Vertrag mit Verlag X, Textautor B unterzeichnet bei Verlag Y. Die Zusammenarbeit zwischen X und Y wird durch einen Co-Verlagsvertrag geregelt. 
Zu Fragen der Miturheberschaft äussern sich auch Ziffer 1.7 und der Anhang A des Vertrages.

1. Vertragsgegenstand
1.1 Der URHEBER ist Komponist / Textautor / Bearbeiter (Nichtzutreffendes streichen) des Werkes ______________________________________________________________ / der Werke gemäss Anhang A, nachfolgend „WERK“ genannt.

Information

Teilweise werden in einem Verlagsvertrag die Rechte an einem Werk, teilweise die Rechte an allen Werken einer Produktion (z.B. CD) dem Verleger eingeräumt.

1.2 Der URHEBER übergibt das WERK dem VERLEGER bis __________ (Liefertermin) in Form eines (Nichtzutreffendes streichen)

· Tonträgers

· Manuskripts
Information

Der Verlag kann als „Manager des Songs“ bezeichnet werden. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Promotion für das Werk zu machen. Dazu dienen primär die Suche nach einem Produzenten, der das Werk auf Tonträger veröffentlicht, und/oder die Herausgabe einer Notenausgabe des Werkes durch den Verleger selbst. Die Art des vom Urheber zu übergebenden Werkexemplares bestimmt sich je nach Stossrichtung der beabsichtigten Promotionsform.
Nicht als Verleger gelten Vermittler (Aggregatoren), deren Tätigkeit sich darauf beschränkt, fremdfinanzierte Ton- oder Tonbildaufnahmen in Online-Plattformen zu platzieren. In dieser Hinsicht äussert sich auch Ziffer 1.1.3.4 Abs. 4 des Verteilungsreglements der SUISA: Ein „Kommissionsverlag“, also ein Verlag der keinerlei wirtschaftliches Risiko trägt, kann keine Rechte am Werk geltend machen.

1.3 Gegenstand dieses Vertrages ist die Abtretung folgender Rechte an den VERLEGER (nicht abgetretene Rechte streichen):

· Von den Verwertungsgesellschaften wahrgenommene ausschliessliche

Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche (siehe Ziffer 2.1)
· Graphisches Recht (siehe Ziffer 2.2)

· Weitere Nutzungsrechte (siehe Ziffer 2.3)

· Zukünftige Rechte (siehe Ziffer 2.1.1.i)

Information

In aller Regel werden dem Verleger sämtliche angeführten Rechte eingeräumt.

1.4 Die Rechtsübertragung gilt für das Territorium ___________________________________. Unterlassen die Parteien die Festlegung des Territoriums, gilt die Übertragung der Rechte für das Territorium „Welt“.
Information

Es kann vermerkt werden „Welt“ / „weltweit ohne folgende Länder …“ oder es können einzelne Länder angeführt werden (z.B. „Schweiz, Deutschland, Österreich“). Falls kein Vermerk angebracht wird, gilt das Territorium „Welt“!
Meist werden die Rechte weltweit eingeräumt. Dies erlaubt dem Verleger, Subverleger mit der Wahrung der Rechte in anderen Ländern zu betrauen. (Siehe dazu die Erläuterungen zu Ziffer 6.) Es kann aber im Interesse des Urhebers sein, das Territorium zu beschränken.

Beispiel
Der Urheber erhält eine Offerte eines deutschen Verlags. Da sich der Musiker seit jeher erfolgreich selbst um die Nutzung seiner Werke in der Schweiz kümmert, ist er nicht daran interessiert, dass der Verleger an Einnahmen aus Werknutzungen in der Schweiz partizipiert.

1.5 Der Vertrag tritt am __________ in Kraft und wird für die Dauer der jeweiligen gesetzlichen Schutzfrist (derzeit gemäss schweizerischem Urheberrechtsgesetz und europäischer Regelung: 70 Jahre nach dem Tode des URHEBERS) / für die Dauer von _____ Jahren ab Inkrafttreten des Vertrages abgeschlossen. (Nichtzutreffendes streichen. Unterlassen die Parteien die Regelung der Dauer, gilt die Übertragung der Rechte für die Dauer der Schutzfrist.)
Information

Die im Urheberrechtsgesetz definierte Schutzfrist stellt keine Vorschriften betreffend die Dauer der Rechtsübertragung im Verlagsvertrag auf, sondern äussert sich zur Frage, wie lange ein Werk geschützt und somit dessen Nutzung bewilligungs- und entschädigungspflichtig ist. Nach Ablauf der Schutzfrist ist das Werk frei und kostenlos verfügbar. Sind mehrere Urheber an der Kreation des Werkes beteiligt (Miturheberschaft), endet die Schutzfrist 70 Jahre nach dem Tod des letztverstorbenen Urhebers.

Vermerken die Parteien dieses Verlagsvertrags in Ziffer 1.5 keine Regelung der Dauer, wird die Übertragung der Rechte für die Dauer der Schutzfrist angenommen!

Die SUISA akzeptiert Verlagsverträge nur, wenn sie für die Dauer von mindestens 5 Jahren abgeschlossen wurden (SUISA-Verteilungsreglement, Ziffer 1.1.3.4 Abs. 5, vgl. www.suisa.ch). Zu beachten ist, dass das heutige SUISA-Verteilungsreglement (Ziffer 1.1.3.4 Abs. 6 und 7) auschliesslich auf den 1. Januar als Datum des Vertragsbeginnes, und den 31. Dezember als Datum des Vertragsendes abstellt.
Das Interesse des Verlegers zielt auf eine möglichst lange Dauer der Rechtsübertragung, jenes des Urhebers eher in Richtung einer zeitlichen Begrenzung. Bei der Suche nach einer Lösung sollten verschiedene Punkte berücksichtigt werden: So ist die Dauer tendenziell länger, wenn der Verleger Notenausgaben des Werkes veröffentlicht, da er höhere Investitionen tätigt und es regelmässig länger geht, bis diese ausgeglichen sind, als beim Tonträgergeschäft. Massgebend für die Dauer kann ausserdem sein, ob der Vertrag griffige Kündigungsmöglichkeiten enthält, die es dem Urheber ermöglichen den Vertrag aufzulösen, falls der Verleger seine Pflichten vernachlässigen sollte.
Ist die (nach Abs. 1) vereinbarte Dauer der Rechtsübertragung kürzer als die gesetzliche Schutzfrist, so verlängert sich der Vertrag über die vereinbarte Dauer hinaus jeweils um ein weiteres Jahr, wenn nicht eine der Parteien ihn schriftlich unter Beachtung einer Frist von drei Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres kündigt.
Information

Die Kündigung per Ende Jahr muss bei der anderen Partei bis spätestens am 30. September eintreffen. Massgebend ist also nicht das Datum des Versands sondern des Zugangs. Aus Beweisgründen empfiehlt sich die Zusendung eines eingeschriebenen Briefes.

Liegt keine anders lautende Vereinbarung der Parteien vor, steht dem Verleger ein Anteil an jenen Einnahmen zu, die während der Vertragsdauer erzielt werden. Nach Ablauf des Verlagsvertrages erhält der Verleger folglich noch jene Entschädigungen, die sich auf Einnahmen während der Dauer des Verlagsvertrages beziehen (vgl. SUISA-Verteilungsreglement, Ziffer 1.1.3.4 Abs. 10).
1.6 Vorbehalten bleibt die kollektive Wahrnehmung der Rechte und Vergütungsansprüche, die den Verwertungsgesellschaften treuhänderisch übertragen werden.

1.7 Sind am vorliegenden Vertrag mehrere der in Anhang A genannten URHEBER beteiligt, so wird der Vertrag erst wirksam, wenn alle am Vertrag beteiligten URHEBER diesen unterzeichnet haben.
Sind nicht alle in Anhang A genannten URHEBER am Vertrag beteiligt, so bietet/bieten der/die unterzeichnende/n URHEBER Gewähr dafür, dass die Herausgabe und Verwertung des WERKES entsprechend den in diesem Vertrag genannten Bedingungen erfolgen kann.
Information

Das Urheberrechtsgesetz sieht in Art. 7 vor, dass mehreren Urhebern, die an der Kreation eines Werkes mitgewirkt haben, das Urheberrecht gemeinschaftlich zusteht. Haben sie nichts Aanderes vereinbart, so darf das Werk nur mit Zustimmung aller verwendet werden. Auch darf die Zustimmung zur Verwendung von einem Miturheber nicht wider Treu und Glauben verweigert werden.

Falls nicht alle Miturheber des Werkes Partei dieses Vertrages sind, muss der unterzeichnende Urheber mit den nicht unterzeichnenden Miturhebern vereinbaren, dass sie nicht gegen die vertragsgemässe Verwertung des Werkes einschreiten. Der Erhalt dieser Einwilligung sollte in aller Regel unproblematisch sein. Denn die am Vertrag nicht beteiligten Miturheber profitieren von Nutzungen aufgrund der Aktivitäten des Verlags, ohne dass sie gleichzeitig einen Teil ihrer Einnahmen dem Verleger abgeben müssen.

Trotz der gegebenen Einwilligung kann sich der nicht beteiligte Miturheber nach Art. 11 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz gegen Änderungen und Bearbeitungen des Werkes aussprechen, falls diese ihn in seiner Persönlichkeit verletzen.

2. Rechtsabtretung durch den Urheber

2.1 Von den Verwertungsgesellschaften wahrgenommene ausschliessliche Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche
2.1.1 Der URHEBER tritt dem VERLEGER die ausschliesslichen Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche an seinem WERK zur Wahrnehmung durch die zuständige Verwertungsgesellschaft ab, insbesondere (Nichtzutreffendes streichen):

a) Das WERK auf Ton-, Tonbild- und Datenträger irgendwelcher Art aufzunehmen und solche Träger zu vervielfältigen und zu verbreiten, auch zum Zweck der Aufführung, Sendung, Weitersendung oder des Zugänglichmachens;
b) Das WERK auf irgendeine Art und Weise aufzuführen, vorzuführen sowie anderswo wahrnehmbar zu machen;
c) Das WERK durch Radio, Fernsehen oder ähnliche Einrichtungen, auch über Leitungen (z.B. Kabelnetze) oder Satelliten zu senden;
d) Das gesendete WERK mit Hilfe von technischen Einrichtungen (Kabelnetzen, Umsetzern etc.) weiterzusenden;
e) Das WERK so zugänglich zu machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben;
f) Das gesendete, weitergesendete und zugänglich gemachte WERK wahrnehmbar zu machen;
g) Werkexemplare zu vermieten, zu verleihen oder sonstwie entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung zu stellen;
h) Leerträger oder andere zur Aufnahme von Werken geeignete Ton-, Tonbild- oder Datenträger herzustellen oder zu importieren;
i) Sämtliche Rechte, welche durch künftige technische Entwicklungen oder Gesetzesänderungen entstehen und sinngemäss den in lit. a) bis h) genannten Rechten entsprechen;

j) ________________________________________________________________________________;
k) ________________________________________________________________________________;
l) ________________________________________________________________________________.

Information

Die Rechtsübertragung nach Ziffer 2.1.1 entspricht der Regelung des aktuellen SUISA-Wahrnehmungsvertrags (Stand: April 2010).

2.1.2 In den Ländern, in denen die abgetretenen Rechte nicht durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden, nimmt der VERLEGER diese selbst wahr.

2.2 Graphisches Recht

2.2.1 Der URHEBER tritt dem VERLEGER das ausschliessliche Recht ab, Noten- und/oder Textausgaben herzustellen und solche Werkexemplare zu verbreiten, auch auf Bestellung oder über Netzwerke.
2.2.2 Die Abtretung gilt für die Anzahl von _____ Auflage/n und Ausgabe/n. Unterlassen die Parteien eine entsprechende Einschränkung, gilt die Abtretung für unbeschränkt viele Auflagen und Ausgaben.
2.2.3 Der URHEBER verpflichtet sich, dem VERLEGER das Originalmanuskript in einer einwandfreien, gut lesbaren und vervielfältigungsbereiten Form zur Verfügung zu stellen. Allfällige Änderungen an den Vervielfältigungsvorlagen sind vom URHEBER kostenlos und innert der vom VERLEGER gesetzten Frist vorzunehmen. Andernfalls ist der VERLEGER berechtigt, die Änderungen auf Kosten des URHEBERS durch einen Dritten vornehmen zu lassen. Sämtliche Kosten für vom URHEBER nach Erteilung des „Gut zum Druck“ verlangte Änderungen sind vom URHEBER zu übernehmen.

2.2.4 Ausstattung, Abgabepreis des VERLEGERS sowie Vertriebsart der Werkexemplare werden vom VERLEGER nach Treu und Glauben und in branchenüblicher Weise bestimmt.
Information
Im Falle der Herausgabe einer Notenausgabe des Werkes wird empfohlen, dass der Verleger bezüglich der „Ausstattung“ der Notenausgabe Rücksprache mit dem Urheber nimmt.
2.2.5 Der URHEBER tritt dem VERLEGER das Recht ab, den Abdruck des WERKES in Spezialausgaben, Sammlungen, Alben, Musiklexika, Programmheften, Zeitungen und Zeitschriften usw., auch von Text oder Musik alleine, zu erlauben.

2.2.6 Der URHEBER tritt dem VERLEGER das Reprographierecht ab.

Information

Der Begriff „Reprographie“ bezeichnet verschiedene Verfahren der dauerhaften Reproduktion, beispielsweise Kopieren, Scannen, Plotten, Ausdrucken.

Die Vergütung für das Kopieren von Auszügen von Notenausgaben für den schulinternen und den betriebsinternen Gebrauch wird in der Schweiz von der ProLitteris geltend gemacht und an die SUISA weiter geleitet. Die SUISA zahlt die gesamten Entschädigungen aus der Reprographievergütung an den Verleger, dieser wiederum überweist dem Urheber dessen Anteil.
2.2.7 Von jeder Auflage und Ausgabe hat der VERLEGER dem URHEBER _____ Belegexemplare zukommen zu lassen.

Information

Diese Verpflichtung des Verlegers bezieht sich nur auf Noten- und/oder Textausgaben des Werkes, nicht aber auf Belegexemplare von Tonträgern. Ausserdem muss der Verleger dem Urheber nur Belegexemplare von Eigenproduktionen zukommen lassen.
2.3 Weitere Nutzungsrechte

2.3.1 Der URHEBER tritt dem VERLEGER ferner sein ausschliessliches Recht ab:

a) Bearbeitungen, Remixes, Kürzungen und sonstige Änderungen des WERKES, Übersetzungen, Neuvertextungen und -vertonungen sowie Umarbeitungen zu einem dramatischen oder choreographischen WERK zu erlauben und das veränderte WERK zu verwerten (Bearbeitungsrecht);
b) Das WERK mit WERKEN anderer Gattungen zu verbinden, solche Verbindungen zu lösen oder durch andere Verbindungen zu ersetzen, insbesondere zur Vertonung von Filmen aller Art zu verwenden und die in diesen Verbindungen verwendeten Musikwerke zu verwerten (Synchronisationsrecht);
c) Das WERK oder eine Bearbeitung des WERKES für Werbezwecke aller Art zu nutzen und eine derartige Nutzung durch Dritte zu erlauben (Recht der Werbe-Nutzung);
d) Teile des WERKES mittels Sampling zu verwerten und eine derartige Nutzung durch Dritte zu erlauben (Recht der Sample-Nutzung);
e) Den Text und/oder die Instrumentalversionen des WERKES zur individuellen Interpretation zu verwenden (Karaoke).
2.3.2 Der VERLEGER ist verpflichtet, für die in lit. b)-e) genannten Verwendungen im Einzelfall die Einwilligung des URHEBERS einzuholen. Die Zustimmung des URHEBERS wird vermutet, wenn nach einer schriftlichen Anfrage des VERLEGERS an die letztbekannte Adresse des URHEBERS innerhalb einer vom VERLEGER gesetzten Frist (Minimum: 10 Werktage) keine Stellungnahme zur angefragten Verwendung eintrifft.

2.3.3 Der VERLEGER nimmt zur Kenntnis, dass sich der URHEBER von Gesetzes wegen jeder Entstellung des WERKES widersetzen kann, die ihn in seiner Persönlichkeit verletzt, selbst wenn der VERLEGER oder eine Drittperson vertraglich oder gesetzlich befugt ist, das WERK zu ändern oder es zur Schaffung eines WERKES zweiter Hand zu verwenden.
3. Gewährleistung

3.1 Der URHEBER steht dafür ein, dass er über die Rechte, die er dem VERLEGER überträgt, tatsächlich verfügt und dass er sie nicht bereits anderweitig vergeben hat oder vergeben wird. Er stellt den VERLEGER von allen diesbezüglichen Ansprüchen Dritter frei. Der VERLEGER darf Ansprüche Dritter nicht ohne Rücksprache mit dem URHEBER anerkennen.
Die der Verwertungsgesellschaft zur treuhänderischen Wahrnehmung abgetretenen Rechte bleiben vorbehalten.

Information
Mit diesem Verlagsvertrag räumt der Urheber dem Verleger seine Rechte exklusiv ein. Das heisst, er darf die Rechte am Werk weder vor Vertragsabschluss einem anderen Verleger eingeräumt haben noch kann er nach Abschluss des Vertrages einen anderen Verleger am gleichen Werk berechtigen. Verletzt er diese Verpflichtung, wird der Urheber gegenüber dem zweiten Verleger schadenersatzpflichtig.

Dem Verleger ist es untersagt, Schadenersatzansprüche anzuerkennen, ohne sich mit dem Urheber über die entsprechende Forderung beraten zu haben.

Die Gewährleistungsbestimmung bewirkt aber nicht, dass es dem Urheber verboten ist, seine Rechte durch eine Verwertungsgesellschaft wie die SUISA wahrnehmen zu lassen. Ist er also nicht bereits bei Abschluss des Verlagsvertrags Mitglied, kann er während der Vertragsdauer der SUISA oder einer anderen Verwertungsgesellschaft beitreten, ohne den vorliegenden Vertrag zu verletzen.
3.2 Der URHEBER steht dafür ein, dass keine Personen am WERK berechtigt sind, deren Genehmigung er nicht eingeholt hat. Er gewährleistet im Weiteren, dass das WERK nicht Rechte Dritter verletzt, insbesondere, dass er im Falle der Nutzung von Teilen aus Werken Dritter (namentlich durch Sampling) über die notwendige Genehmigung der berechtigten Urheber, Verleger und Produzenten verfügt.

Diese Gewährleistung entfällt, wenn der URHEBER den VERLEGER vor Vertragsabschluss schriftlich über die Nutzung fremder Werkteile informiert hat und der VERLEGER nicht innerhalb einer vom URHEBER gesetzten Frist (Minimum: 10 Werktage) schriftlich auf der Einholung der Genehmigung der berechtigten Dritten beharrt.
Information
Der Urheber garantiert, dass sämtliche Teile des Werkes von ihm stammen. Hat der Urheber Teile aus Werken Dritter übernommen, muss er über die Genehmigung dieser Dritten verfügen und den Verleger durch einen entsprechenden Vermerk in Anhang B informieren.

Unter gegebenen Umständen entfällt die Haftung des Urhebers jedoch, wenn er den Verleger vor Vertragsabschluss über die Verwendung fremder Werkteile und das Fehlen der Genehmigung schriftlich informiert hat.
3.3 Der URHEBER verpflichtet sich, während der Dauer dieses Vertrages keine wesentlichen Teile des WERKES (insbesondere Melodien, Text, Titel) für die Schaffung eines neuen Werkes zu benutzen.

Information
Der Urheber darf keinerlei wichtige Elemente des Werkes in ein neues Werk übernehmen. Untersagt ist die Verwendung von wesentlichen musikalischen oder textlichen Elementen, insbesondere falls diese zu einer Verwechslung der beiden Werke führen könnte.

4. Pflichten des Verlegers

Der VERLEGER ist insbesondere verpflichtet:

4.1 Das WERK innerhalb angemessener Frist (spätestens 12 Monate nach Übergabe des Tonträgers bzw. 24 Monate nach Übergabe des Manuskripts) in branchenüblicher Weise zu vervielfältigen und zu verbreiten (Herausgabe). Innerhalb dieser Frist wird der Veröffentlichungszeitpunkt vom VERLEGER bestimmt.

Ein WERK gilt als herausgegeben, wenn Werkexemplare hergestellt und entgeltlich einem interessierten Abnehmerkreis in einer zur Befriedigung der Nachfrage genügenden Anzahl abgegeben oder elektronisch abrufbar zur Verfügung gestellt werden. Ebenfalls als Herausgabe gilt die Herstellung einer Noten- und/oder Textausgabe auf Bestellung.
4.2 Sich während der gesamten Dauer der Rechtsübertragung für die Nutzung aller ihm gemäss Ziffer 2 übertragenen Rechte in branchenüblicher Weise einzusetzen, insbesondere durch angemessene Promotion die Nutzung des WERKES zu fördern.

Als angemessene Promotion gelten zum Beispiel Tätigkeiten des VERLEGERS in folgenden Bereichen:
· die Bewerbung des WERKES in diversen Medien;
· die Suche nach Interpreten bzw. Bearbeitern, welche das WERK darbieten oder bearbeiten;
· die Suche nach Film- oder Werbeproduzenten zwecks der Verwendung des WERKES in Film oder Werbung;
· der Einbezug des WERKES in den Verlagskatalog und dessen dauerhafte Veröffentlichung;
· die Präsentation des WERKES an Musikmessen (z.B. MIDEM);
· die Kontaktaufnahme mit Subverlegern und der Abschluss von Subverlagsverträgen zwecks Promotion des WERKES im Ausland.
4.3 In den Ländern, in denen das WERK verwendet wird, alle Formalitäten zur Begründung, Erneuerung oder Verlängerung des Urheberrechtsschutzes sowie zur Sicherstellung der Verwertung zu erfüllen. Der URHEBER verpflichtet sich zur Abgabe sämtlicher Erklärungen, die für die Anmeldung oder Eintragung sowie deren Erneuerung notwendig sind.

4.4 Den URHEBER bei jeder Veröffentlichung stets an der üblichen Stelle mit Namen zu nennen.

4.5 Vervielfältigungsexemplare mit folgendem Copyright-Vermerk zu versehen:

· Tonträger:


© by 

____________________________________________

· Notenausgaben:

© by

____________________________________________
4.6 Den Anspruch des URHEBERS auf Wahrung der Werkintegrität und seiner Persönlichkeitsrechte zu achten.

4.7 Dem URHEBER auf Anfrage über seine Tätigkeiten gemäss vorstehenden Ziffern 4.1 bis 4.3 zu berichten.

4.8 Den URHEBER über den Verkauf, die Fusion, Spaltung oder Vermögensübertragung des Verlags in Kenntnis zu setzen.

5. Vergütung und Abrechnung

Information
Der Pflicht des Verlegers zur Abrechnung und Zahlung betrifft nur jene Bereiche, die nicht von der SUISA wahrgenommen werden. Wird beispielsweise eine Notenausgabe des Werkes veröffentlicht, erhält der Urheber die entsprechenden Vergütungen direkt vom Verleger (vgl. Ziffer 5.2). Entschädigungen für Aufführungen, Sendungen, Tonträgerproduktionen oder Internet-Verwendungen (vgl. Ziffer 5.1) hingegen werden von der SUISA anteilsmässig an den Urheber und den Verleger ausbezahlt.
5.2 Vergütung für von den Verwertungsgesellschaften wahrgenommene ausschliessliche Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche

5.1.1 Für die Verwertung der ausschliesslichen Nutzungsrechte und der Vergütungsansprüche (Ziffer 2.1), die zur Wahrnehmung an die zuständige Verwertungsgesellschaft abgetreten werden, erhält der URHEBER folgende Beteiligungen:

· Aufführungs- und Senderecht (Ziffer 2.1.1 b bis f): gemäss Verteilungsschlüssel der zuständigen Verwertungsgesellschaft;
· Vervielfältigungsrecht (Ziffer 2.1.1 a): gemäss Verteilungsschlüssel der zuständigen Verwertungsgesellschaft, sofern die Parteien in Anhang A keinen anderen Schlüssel vereinbaren.

Information

Das jeweils gültige SUISA-Verteilungsreglement und die anwendbaren Verteilungsschlüssel können unter www.suisa.ch eingesehen werden. Aktuell verfügen die Parteien über folgende Beteiligungen:
· Aufführungs- und Senderecht: Urheber: 65% / Verleger: 35%.
· Vervielfältigungsrecht: Urheber: 60% / Verleger 40% (bzw. 50% / 50% wenn der Verleger auf seine Kosten das Werk auf Tonträger aufnehmen lässt und auf diese Weise für die Herausgabe von Ton- und Tonbildträgern sorgt).

Der SUISA-Verteilungsschlüssel im Aufführungs- und Senderecht darf zu Ungunsten des Urhebers nicht verändert werden (vgl. Ziffer 2.1.1.3 SUISA-Verteilungsreglement). Hingegen können die Vertragsparteien im Vervielfältigungsrecht eine andere Aufteilung vereinbaren.
5.1.2 Kann der Verteilungsschlüssel der Verwertungsgesellschaft aus irgendwelchen Gründen nicht angewendet werden, werden die Einkünfte zwischen dem URHEBER (bzw. allen beteiligten Miturhebern) und dem VERLEGER hälftig geteilt, sofern nichts Anderes vereinbart wird.

5.3 Vergütung für das graphische Recht

5.2.1 Der VERLEGER zahlt dem URHEBER aus der Verwertung des graphischen Rechts (Ziffer 2.2) eine Beteiligung von _____% am Erlös (ohne MwSt) jedes verkauften Exemplares.

Diese Beteiligung gilt auch, wenn die Musiknoten oder der Text des URHEBERS einzeln verbreitet werden.

Information
Standardmässig erhält der Urheber eine Beteiligung von 5% des Händlerabgabepreises oder aber 10% vom Verkaufserlös.
Im Falle der Veröffentlichung des WERKES in einer Sammlung oder einer sonstigen Ausgabe, die mehrere Werke enthält, wird die Beteiligung des URHEBERS seiten- oder titelanteilig berechnet.

5.2.2 Keine Vergütung ist geschuldet für Notenausgaben, die zu Promotions- oder Werbezwecken abgegeben werden. Auf Nachfrage ist der VERLEGER dem URHEBER zur Auskunft über die Anzahl und die Verwendung dieser Exemplare verpflichtet.

5.2.3 Die kollektiv verwerteten Reprographievergütungen werden gemäss dem Verteilungsreglement der zuständigen Verwertungsgesellschaft verteilt. Enthält das Reglement keine Verteilregeln bzw. wird dem VERLEGER der ganze Werkertrag überwiesen, teilt er die Erträge mit dem URHEBER hälftig.
5.4 Vergütung für weitere Nutzungsrechte

Einkünfte des VERLEGERS aus der Verwertung der weiteren Nutzungsrechte (Ziffer 2.3) werden zwischen dem URHEBER (bzw. allen beteiligten Miturhebern) und dem VERLEGER hälftig geteilt.

5.5 Vergütung für zukünftige Rechte

Einkünfte aus Nutzungsarten, die durch die zukünftige technische Entwicklung oder durch Gesetzesänderungen entstehen (Ziffer 2.1.1 i), werden, sofern und solange sie (noch) nicht von der Verwertungsgesellschaft wahrgenommen werden, zwischen dem URHEBER (bzw. allen beteiligten Miturhebern) und dem VERLEGER hälftig geteilt.

5.6 Gemeinsame Bestimmungen

Information

Teilweise sehen Verlagsverträge vor, dass der Verleger neben seiner Beteiligung einen Anspruch auf eine Pauschalgebühr (Umtriebsentschädigung) geltend machen kann. Eine solche kommt allerdings nur zum Tragen, wenn der Verleger Inkasso und Verteilung der Entschädigungen selbst vornehmen muss.

Wird von den Parteien eine solche Klausel vereinbart, sollte die Pauschalgebühr den von der Verwertungsgesellschaft zuletzt abgezogenen Verwaltungskosten entsprechen.

5.5.1 Als Einkünfte nach Ziffer 5.3 und 5.4 sind die Netto-Einnahmen aus der Verwertung des WERKES zu verstehen.

5.5.2 Sind am WERK mehrere URHEBER schöpferisch beteiligt, so stehen ihnen die Vergütungen unter Vorbehalt abweichender Vereinbarung zu gleichen Teilen zu, solange Musik und Text geschützt sind.

5.5.3 Falls der VERLEGER dem URHEBER einen Vorschuss bezahlt, gelten nachfolgende Bestimmungen:

Der verrechenbare, aber nicht rückzahlbare Vorschuss in Höhe von _________ ist dem URHEBER bis spätestens am ________ zu überweisen. Die Einzelheiten der Verrechnung werden von URHEBER und VERLEGER, allenfalls zusammen mit der zuständigen Verwertungsgesellschaft, geregelt.

Information
Es ist Sache der Parteien zu vereinbaren, ob der Verleger dem Urheber einen Vorschuss entrichtet.

Im Falle einer entsprechenden Vereinbarung tritt der Urheber in aller Regel seine Ansprüche gegen die SUISA auf Ausschüttung der ihm zustehenden Erträge aus der Verwertung von Urheberrechten in Höhe des Vorschusses an den Verleger ab. Demnach zahlt die SUISA die Entschädigungen des Urhebers solange an den Verleger, bis dass der Vorschuss getilgt ist.
5.7 Abrechnung und Zahlung

5.6.1 Der VERLEGER rechnet einmal jährlich innert drei Monaten nach Beendigung des vorangegangenen Kalenderjahres an den URHEBER ab (spätester Termin: 31. März des betreffenden Kalenderjahres). Diese Regelung gilt auch, wenn die Abrechnungsperiode kein ganzes Jahr umfasst. Im Falle fehlender Einkünfte besteht keine Abrechnungspflicht. Der VERLEGER ist auf Anfrage des URHEBERS zur Auskunft verpflichtet.

5.6.2 Die Abrechnung listet die Einkünfte der entsprechenden Abrechnungsperiode detailliert auf.

5.6.3 Der VERLEGER zahlt dem URHEBER die Vergütung innerhalb von 30 Tagen nach Zusendung der Abrechnung. Beträge unter ______ je Abrechnung können auf die nächste Abrechnungsperiode übertragen werden; dem URHEBER ist davon Mitteilung zu geben.

5.6.4 Einkünfte von Dritten sind in jene Abrechnungsperiode einzubeziehen, in der sie dem VERLEGER zugegangen sind.

5.6.5 Einkünfte aus Verwertungen im Ausland werden vom VERLEGER in der Fremdwährung oder aber in Schweizer Franken gemäss dem effektiven Tageskurs überwiesen.

5.6.6 Im Falle des Zahlungsverzuges des VERLEGERS hat der URHEBER Anspruch auf Bezahlung eines Verzugszinses in Höhe von 5%.
5.6.7 Kommt der VERLEGER seiner Abrechnungs- und/oder Zahlungspflicht nicht nach, so kann ihm der URHEBER eine angemessene Frist zur Nachholung ansetzen. Kommt der VERLEGER seiner Pflicht auch innerhalb dieser Frist nicht nach, so ist der URHEBER berechtigt, nach Art. 107 ff. OR vom Vertrag zurückzutreten. Mit dem Rücktritt fallen sämtliche vertragsgegenständlichen Rechte an den URHEBER zurück. Vorbehalten bleibt Ziffer 7.3.2 bezüglich des Ausverkaufs vorhandener Notenausgaben. Der URHEBER informiert seine Verwertungsgesellschaft(en) über den Rücktritt vom Vertrag.

Verweisungen

Art. 107 (OR) Obligationenrecht

1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.

2 Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
Art. 108 OR

Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich:
1. wenn aus dem Verhalten des Schuldners hervorgeht, dass sie sich als unnütz erweisen würde;
2. wenn infolge Verzuges des Schuldners die Leistung für den Gläubiger nutzlos geworden ist;
3. wenn sich aus dem Vertrage die Absicht der Parteien ergibt, dass die Leistung genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
Art. 109 OR

1 Wer vom Vertrage zurücktritt, kann die versprochene Gegenleistung verweigern und das Geleistete zurückfordern.

2 Überdies hat er Anspruch auf Ersatz des aus dem Dahinfallen des Vertrages erwachsenen Schadens, sofern der Schuldner nicht nachweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
5.6.8 Widerspricht der URHEBER einer Abrechnung nicht innerhalb von 18 Monaten nach deren Erhalt, so gilt sie als genehmigt.

Der URHEBER hat das Recht auf Einsichtnahme in die Bücher des VERLEGERS, soweit das zur Überprüfung der Abrechnungen erforderlich ist. Er kann dazu einen unabhängigen Treuhänder oder Buchprüfer beauftragen, der nach vorheriger Anmeldung die betreffenden Unterlagen in den Geschäftsräumen des VERLEGERS einsehen darf. Das Einsichtsrecht steht dem URHEBER während 18 Monaten nach Erhalt der Abrechnung zu.
Die Kosten der Buchprüfung werden durch den URHEBER getragen, falls die Buchprüfung keine Differenz zu seinen Ungunsten ergibt. Andernfalls sind die Kosten vom VERLEGER zu übernehmen.

Information
Teilweise sehen Verlagsverträge vor, dass der Verleger die Kosten der Buchprüfung nur zu tragen hat, falls die Prüfung eine Differenz von 5% oder 10% zu Ungunsten des Urhebers aufzeigt.

5.6.9 Die Zahlung der Vergütung an den URHEBER wird auf das Konto _______________________________ ___________________________________________________ überwiesen. Eine Änderung der Zahlungsadresse muss dem VERLEGER schriftlich mitgeteilt werden.

6. Subverlag

Information
Wie zu Ziffer 1.4 vermerkt werden die Rechte dem Verleger meist weltweit eingeräumt. Realistischerweise verfügt der Verleger aber nicht über Kontakte, um selbständig auf der ganzen Welt das Werk zu bewerben. Standardgemäss erlauben Verlagsverträge dem Verleger deshalb, die Rechte des Urhebers an Subverlage („Unterverlage“) zu vergeben, welche verpflichtet werden, in ihrem jeweiligen Territorium für Nutzungen des Werkes zu sorgen.

Da im Falle des Einsatzes eines Subverlages drei Parteien an den Einnahmen aus Werknutzungen im jeweiligen Land beteiligt sind, verringern sich die Anteile des Urhebers im entsprechenden Territorium prozentual.
6.1 Der VERLEGER ist berechtigt, die ihm übertragenen Rechte an Subverleger im Ausland zu vergeben.

Die Beteiligung des URHEBERS (bzw. aller beteiligten Miturheber) an den Einnahmen aus der Verwertung der von den Verwertungsgesellschaften wahrgenommenen ausschliesslichen Nutzungsrechte und Vergütungsansprüche am subverlegten WERK beträgt

· mindestens 50% im Bereich Aufführungs- und Senderecht (Ziffer 2.1.1 b bis f);
· 40% im Bereich Vervielfältigungsrecht, sofern nichts Anderes vereinbart wird (Ziffer 2.1.1 a).

Anteile aus der Verwertung im Subverlagsgebiet, die nicht von der zuständigen Verwertungsgesellschaft sondern vom VERLEGER direkt verteilt werden, werden hälftig zwischen den Parteien geteilt.

6.2 Der VERLEGER ist auf Anfrage zur Auskunft über Subverlagsverträge verpflichtet.

7. Beendigung des Vertrages

7.2 Ordentliche Beendigung

Der Vertrag endet nach Ablauf der vereinbarten Dauer der Rechtsübertragung nach Ziffer 1.5. Vorbehalten bleiben die Regelungen von Ziffer 1.5 Abs. 2 (Kündigung im Falle der nach Jahren begrenzten Rechtsübertragung), Ziffer 5.6.7 (Rücktritt nach Art. 107 ff. OR) und Ziffer 7.2 (vorzeitige Beendigung).

7.3 Vorzeitige Beendigung

7.3.5 Der Vertrag kann gekündigt werden:
· von einer Partei, wenn die andere Partei eine Verpflichtung wiederholt oder andauernd verletzt; die Kündigung setzt voraus, dass dem Vertragspartner unter Androhung der Kündigung schriftlich eine angemessene Nachfrist zur Erfüllung der Verpflichtungen angesetzt wurde.
· vom URHEBER, wenn Werkexemplare (Notenausgaben und/oder Tonträger) vergriffen sind, bzw. das WERK in elektronischer Form von den massgeblichen Anbietern nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Die Kündigung kann frühestens zwei Jahre seit Einräumung oder Übertragung des Nutzungsrechts oder, wenn das WERK später abgeliefert wird, seit der Ablieferung geltend gemacht werden. Die Kündigung setzt voraus, dass dem VERLEGER unter Androhung der Kündigung schriftlich eine Frist von 6 Monaten zur Neu-Herausgabe des WERKES angesetzt wurde.

Information

Falls gewünscht können die Parteien zusätzliche Gründe für eine vorzeitige Beendigung des Vertrages einfügen. Der in Deutschland gebräuchliche Musterverlagsvertrag enthält beispielsweise eine Regelung, welche eine Kündigung aufgrund des fehlenden Erfolgs der Verwertung ermöglicht. Eine analoge Bestimmung lautet wie folgt: 
„Der Vertrag kann beendet werden, wenn dem URHEBER (bei Miturhebern allen zusammen) aus der Verwertung des WERKES durch VERLEGER und Verwertungsgesellschaften für die letzten zehn Kalenderjahre insgesamt nicht mehr als CHF 500.- zugeflossen sind. Massgebend ist der Geldwert am 1.1.2010.

Bezieht sich dieser Vertrag nach Ziffer 1.1 auf mehrere WERKE, so sind die genannten Voraussetzungen für jedes WERK gesondert zu betrachten.

Die Kündigung setzt voraus, dass dem VERLEGER eine Nachfrist von einem Jahr gesetzt wird. Sind innerhalb dieser Jahresfrist dem URHEBER (bei Miturhebern allen zusammen) weitere mindestens CHF 100.- (nach dem Geldwert am 1.1.2010) zugeflossen, so entfällt das Kündigungsrecht.

Das Recht entfällt ferner, wenn der VERLEGER für das WERK Leistungen erbracht hat, die über das normale Mass der verlegerischen Verpflichtungen hinausgehen, und diese Leistungen in einem von allen Vertragsparteien zu unterzeichnenden Anhang zum vorliegenden Vertrag anerkannt werden.“
7.3.6 Die Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Als wichtiger Grund gilt jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein der kündigenden Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nach Treu und Glauben nicht mehr zugemutet werden kann.
7.3.7 Gerät der VERLEGER in Konkurs, ist er Gegenstand eines Nachlassvertrages mit Vermögensabtretung oder wird er fruchtlos gepfändet, fällt dieser Vertrag ohne Weiteres dahin, und sämtliche an den VERLEGER übertragenen Rechte fallen an den URHEBER zurück.

Information
Mittels dieser Bestimmung soll insbesondere verhindert werden, dass die Rechte des Urhebers am Werk im Konkursfalle des Verlegers an nicht im Musikbusiness tätige Dritte fallen, die keine erfolgreiche Promotion für das Werk tätigen können.

Anstatt der Bestimmung in Ziffer 7.2.3 können die Parteien auch folgende Regelung einbeziehen:

„Gerät der VERLEGER in Konkurs, oder geht er anderweitig in Liquidation, so kann das Vertragsverhältnis vom Konkursverwalter oder Liquidator mit allen Rechten und Pflichten auf eine dritte Partei übertragen werden, welche professionelle musikverlegerische Tätigkeiten ausübt.“

7.4 Folgen der Vertragsbeendigung

7.4.5 Mit der Beendigung des Vertrages fallen sämtliche vertragsgegenständlichen Rechte an den URHEBER zurück.
7.4.6 Nach Beendigung des Vertrages ist der VERLEGER während einer Frist von _____ Monaten zum Ausverkauf der vorhandenen Notenausgaben berechtigt.
Information
Die Parteien können zudem vereinbaren, dass der Urheber nach Ablauf der Ausverkaufsfrist zur Übernahme der verbleibenden Exemplare verpflichtet ist.
7.4.7 Die kündigende Partei ist verpflichtet, die Verwertungsgesellschaft über die Kündigung zu informieren.

8. Weitere Vertragsbestimmungen

8.1 Dieser Vertrag enthält alle zwischen dem VERLEGER und dem URHEBER getroffenen Vereinbarungen. Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertrages bedürfen ausnahmslos der Schriftform, um Gültigkeit zu beanspruchen.

8.2 Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder unwirksam sein oder werden, werden dadurch die übrigen Bestimmungen nicht tangiert. Die nichtige oder unwirksame Bestimmung wird durch eine Klausel ersetzt, durch welche der ursprünglich gewollte wirtschaftliche Zweck am besten erreicht wird.

Information

Dank dieser Bestimmung bewirkt ein Mangel einer Klausel dieses Vertrages nicht die Ungültigkeit des ganzen Vertrages. Der Vertrag ist also mit Ausnahme der nichtigen Klausel gültig und die nichtige Klausel wird – sofern das möglich ist – in eine rechtmässige Bestimmung umgestaltet, welche dem ursprünglich anzunehmenden Vertragszweck möglichst nahe kommt.

8.3 Alle Verpflichtungen dieses Vertrages binden auch die jeweiligen Rechtsnachfolger beider Parteien.

Information
Werke sind bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers geschützt. Die Rechte des Urhebers werden nach seinem Tod vererbt. Die Erben sind durch vorliegenden Vertrag ebenfalls gebunden, wenn der Vertrag beim Tod des Urhebers noch andauert, etwa falls er auf Schutzfristdauer abgeschlossen wurde.
9. Gerichtsstand / Anwendbares Recht

9.1 Der ausschliessliche Gerichtsstand befindet sich am Sitz bzw. Wohnsitz der beklagten Partei.
Hat nur die klagende Partei ihren Sitz bzw. Wohnsitz in der Schweiz, so gilt dieser als ausschliesslicher Gerichtsstand.
9.2 Auf diesen Vertrag ist schweizerisches Recht anwendbar.

Information

Diese so genannte Rechtswahlklausel ergänzt die Gerichtsstandsklausel. Sie gibt Auskunft darüber, welche Rechtsordnung der zuständige Richter im Streitfalle anwenden muss.
Ort / Datum:
__________________________
Ort / Datum:
_______________________________
Urheber :
__________________________
Verleger:
_______________________________
Anhang A zum Verlagsvertrag

zwischen
__________________________________________
(URHEBER)

und

__________________________________________
(VERLEGER)

Der Verlagsvertrag bezieht sich auf folgende WERKE:______________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Weicht der Verteilungsschlüssel vom reglementarischen Schlüssel des SUISA-Verteilungsreglements ab (vgl. Ziffern 5.1.1 und 5.5.2 des Verlagsvertrags), so ist die Aufteilung der Vergütungen unter den Rechtsinhabern nachfolgend zu vermerken:
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Ort / Datum:
__________________________
Ort / Datum:
_______________________________
Urheber :
__________________________
Verleger:
_______________________________
Anhang B zum Verlagsvertrag: Sample-Nutzung

zwischen
__________________________________________
(URHEBER)

und

__________________________________________
(VERLEGER)

Der URHEBER nutzte für seine WERKE folgende Teile aus nachfolgend aufgezählten Werken Dritter (insbesondere mittels Sampling):
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Ort / Datum:
__________________________
Ort / Datum:
_______________________________

Urheber :
__________________________
Verleger:
_______________________________

PAGE  
www.suisa.ch 

Vorlage Verlagsvertrag / © SUISA 2010   1

